
Vereinsatzung

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen „Unihockeyclub Elster (UHC)“. Der Verein ist in dem Vereinsregister 
eingetragen. Nach Eintragung lautet der Name des Vereins „UHC Elster e. V.“. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Zahna-Elster, Ortsteil Elster/Elbe. 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 - Zweck, Gliederung, Gemeinnützigkeit 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Floorball-
sports und weiterer Sportarten. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Errichtung von Sport-
anlagen und die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen verwirklicht. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
4. Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall auf Beschluss des Gesamtvorstandes 
eine eigene Abteilung gegründet werden.

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder benennen. 
3. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den 
Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu 
unterschreiben. Diese müssen sich durch gesonderte schriftliche Erklärung zur Zahlung der Mitglieds-
beiträge für den Minderjährigen verpflichten. 
4. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des An-
trages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 

§ 4 - Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus 
dem Verein. 
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Mitglied 
des Vorstands. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzuge-
ben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungs-
frist von drei Monaten einzuhalten ist. 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von
Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung 
der zweiten Mahnung zwei Monate vergangen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht 
wurde. Der Beschluss des Gesamtvorstandes über die Streichung musste dem Mitglied mitgeteilt wer-
den. 
4. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes aus dem Verein ausgeschlossen wer-
den, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder gegen Satzungsin-
halte verstoßen hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein unfaires und unsportliches Verhal-
ten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern gilt. Vor der Beschlussfassung muss der Gesamtvorstand 
dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des
Gesamtvorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss 
kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines 
Monats ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich einzulegen. Bei recht-
zeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Ent-
scheidung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. Geschieht dies nicht, gilt 
der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wird die Berufung nicht oder nicht rechtzeitig einge-
legt, gilt dies als Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als be-
endet gilt. 



§ 5 - Mitgliedsbeiträge 
1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden von den 
Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben können Umlagen bis zur 
doppelten Höhe des Jahresbeitrages erhoben werden. 
2. Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mitglie-
derversammlung festgesetzt. 
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise er-
lassen oder stunden. 

§ 6 - Rechte und Pflichten der Mitglieder 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen und in den 
Abteilungen des Vereins Sport zu treiben sowie an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
2. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die vom Gesamtvorstand erlassenen 
Sport- und Hausordnungen zu beachten. 

§ 7 - Organe des Vereins 
Vereinsorgane sind: 
- der Vorstand 
- der Gesamtvorstand 
- die Mitgliederversammlung 

§ 8 - Vorstand 
1. Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und dem Jugendwart. 
2. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. Die Vertretungsmacht des Vorstan-
des ist in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 2.000,00 € 
die Zustimmung des Gesamtvorstandes erforderlich ist. 

§ 9 - Zuständigkeit des Vorstandes 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung 
einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung, 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes, 
c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

§ 10 - Wahl- und Amtsdauer des Vorstandes 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet von der
Wahl an, gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist ein-
zeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur volljährige Mitglieder des Vereins gewählt wer-
den. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitgliedes. 
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdau-
er des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

§ 11 - Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 
1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitzen-
den, einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. Die Einberufungsfrist 
beträgt sieben Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag. 
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, bei Stimmgleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsit-
zenden. 
3. Der Vorstand kann auch im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem



zustimmen. 



§ 12 - Gesamtvorstand 
1. Der Gesamtvorstand besteht aus den Mitgliedern des Vorstands und den Abteilungsleitern. 
2. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder, darunter zwei Mitglieder 
des Vorstandes, anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertreten-
den Vorsitzenden. Für die Sitzungen und Beschlüsse des Gesamtvorstandes gilt § 11 der Satzung 
entsprechend. 

§ 13 - Zuständigkeit des Gesamtvorstandes 
Der Gesamtvorstand ist für folgende Aufgaben zuständig: 
a) Aufstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr, 
b) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 2.000,00 €, 
c) Erlass von Sport-, Spiel- und Hausordnungen, die nicht Bestandteil der Satzung sind, 
d) Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern. 

§ 14 - Mitgliederversammlung 
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied -, soweit es das 12. Le-
bensjahr vollendet hat, eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechtes auf andere 
Mitglieder ist nicht zulässig. 
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Genehmigung des vom Gesamtvorstandes aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Ge-
schäftsjahr, 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands, 
c) Entlastung des Vorstands, 
d) Festsetzung der Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge und Umlagen, 
e) Wahl- und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
f) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
g) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Gesamtvorstan-
des, 
h) Benennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern. 

§ 15 - Einberufung der Mitgliederversammlung 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich - nach Möglichkeit im ersten Halbjahr 
des Geschäftsjahres - statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen,
wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesord-
nung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

§ 16 - Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Anga-
be des Zwecks und der Gründe beantragt. 



§ 17 - Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungs-
leitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. 
2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durch-
geführt werden, wenn ein Drittel der erschienen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 
4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 
drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins 
kann nur mit Zustimmung von drei Vierteln aller Mitglieder beschlossen werden. 
5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 
Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den 
beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem 
Versammlungsleiter zu ziehende Los. 
6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, dass vom jeweiligen 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 18 - Auflösung des Vereins und Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
2. Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung 
mit einem gleichartigen, anderen Verein angestrebt, so dass die unmittelbare, ausschließliche Verfol-
gung des bisherigen Vereinszweck durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht 
das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. Vor Durchführung ist das Finanzamt hierzu 
zu hören. 
3. Bei der Auflösung des Vereins oder beim Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsver-
mögen an die Stadt Zahna-Elster, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, 
insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat. 
4. Ist wegen der Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit oder durch den Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke die Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem 
Zeitpunkt im Amt befindlichen Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren, es sei denn, die Mitgliederver-
sammlung beschließt auf einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einset-
zung eines anderen Liquidators mit drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 


